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Beschluss:
„Dem o. a. Tiefbauvorhaben wird gemäß den Plänen des nach § 18 des Bundesboden-
schutzgesetzes anerkannten Gutachters Dr. Zarske zugestimmt.

Die künftigen Kosten für die Vorbereitung der zukünftigen Baulandflächen durch Teil-
Bodenaustausch werden auf 7.861.200 EUR brutto festgestellt.“

Sachverhalt:

1. Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Bauausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG 
in Verbindung mit § 6 Nr. 2 lit. a) der Hauptsatzung. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnormen 
handelt es sich bei dieser Vorlage für das Projekt „Bodensanierung Feldstraße“ um einen 
Beschluss über die Durchführung und die Kostenfeststellung einer Baumaßnahme, für die 
der Bauausschuss zuständig ist. Die Planung war bereits Gegenstand der Drucksachen 
Nr. 16789/14,17-04702 und 17-05920 im Planungs- und Umweltausschuss.

2. Begründung und Beschreibung der Tiefbaumaßnahme

Auf dem rd. 6,8 ha großen innenstadtnahen Gelände im Bereich der Sportanlage Kälber-
wiese arbeitet die Verwaltung derzeit an der Aufstellung des Bebauungsplanes für das 
Wohngebiet „Feldstraße“ zur Schaffung von ca. 500 neuen, dringend benötigten Wohn-
einheiten im Stadtgebiet. Um die Voraussetzungen für die Ausweisung als Wohngebiet zu 
schaffen, sind Bodensanierungsmaßnahmen erforderlich, weil hier Altablagerungen vor-
liegen. 

Zur Vorbereitung der Sanierung wurde ein Sanierungskonzept erstellt. Ziel der Sanierung ist 
es, dass nicht nur eine Gefährdung für die spätere Wohnnutzung unterbunden werden soll, 
sondern auch bereits bei der geplanten Erschließung und Bebauung keine Gefährdungen 
durch freigelegtes Material eintreten sollen. Im hierfür notwendigen Umfang ist ein Aushub 
der belasteten Böden sowie die Wiederverfüllung der Baugruben mit unbelasteten Material 
vorgesehen.

Die Umsetzung der Maßnahme soll vor Ort in der Zeit von Juni 2018 bis März 2019 erfolgen. 
Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, erfolgt der An- 
und Abtransport der Bodenmassen ausschließlich über eine am Fuße der A391 anzulegende 
Baustraße über den Madamwenweg in Richtung Raffteich zur B1.
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Die Abfälle zur Beseitigung sind nach der vorliegenden Zustimmung des zuständigen Staatli-
chen Gewerbeaufsichtsamtes zur Ablagerung auf der Deponie Watenbüttel geeignet und 
dürfen und sollen dort entsorgt werden. Die entsprechende Zuweisung der Abfälle wurde bei 
der Niedersächsischen Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS) 
beantragt. Die Prüfung der möglichen Entsorgungswege für die Abfälle zur Verwertung ist 
noch nicht vollständig abgeschlossen.

Der Zugang zum Kleingartenverein „Im Altfelde“ wird für die Dauer der Bodensanierung 
durch einen noch herzustellenden Notweg ermöglicht. Ersatzparkplätze für die Kleingärtner 
stehen ebenfalls zur Verfügung. 

3. Kosten

Die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt wurde vom Ingenieurbüro BGA GbR und der 
Verwaltung erstellt und lag im November 2017 bei: 

Planung, Erstellung Ausschreibungsunterlagen 12.000 €
Ingenieurleistungen Baustelle: 39.500 €
Analysenkosten Baustelle: 16.250 €
Bauleistungen:       2.802.695 €
Summe netto:       2.870.445 €
MwSt. 19%:          545.385 €
Insgesamt brutto:       3.415.830 €

Zu den ausschreibungspflichtigen Baukosten addieren sich die Gebühren für die Verwertung 
und Beseitigung der Abfälle. Diese sind abhängig von dem Ergebnis der Analyse und der 
noch ausstehenden Deponie-Zuweisung der Niedersächsischen Gesellschaft zur 
Endablagerung von Sonderabfall mbH NGS sowie vom Ergebnis der Ausschreibung. Hierfür 
stehen im Haushalt 4.445.370 EUR zur Verfügung.
Die Gesamtkosten werden somit derzeit auf ca. 7.861.200  EUR geschätzt.  
 
4. Finanzierung

Finanzmittel stehen im Projekt „Feldstraße/Altlastensanierung (4S.610041) in Höhe von 
7.861.200 EUR zur Verfügung. Die Finanzraten sind wie folgt eingeplant:

bis 2018 in Mio € 2019 in Mio €
Feldstraße/Altlastensanierung 6,7612 1,1000

Den Kosten stehen Einnahmen aus dem Förderprogramm „Brachflächenrecycling – 
Sanierung von verschmutzten Flächen" i. H. v. ca. 3,1 Mio. € gegenüber. Gefördert wird die 
Sanierung der schädlichen Bodenveränderungen mit 50 % der förderfähigen Ausgaben aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Der Förderbescheid liegt 
seit April 2017 vor.

Leuer

Anlage/n:
Sanierungskonzept
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1.                       Vorgang, Aufgabenstellung

In Braunschweig soll der Bebauungsplan AP 23 "Feldstraße" aufgestellt werden. Dieser sieht 

eine Bebauung mit Wohnhäusern vor. Im Planbereich befinden sich Altablagerungen, die als 

"schädliche Bodenveränderungen" i. S. des BBodSchG eingestuft wurden. Es handelt sich 

um Altlasten i. S. BBodSchG, § 2 (5).

Zur Baureifmachung sollen die Altlasten möglichst weitgehend beseitigt werden. Wir wurden 

beauftragt, ein entsprechendes Sanierungskonzept zu erstellen.

2.                        Unterlagen

In dem Areal sind in der Vergangenheit in großer Zahl Untersuchungen zur Beurteilung der 

Beschaffenheit von Boden und Grundwasser durchgeführt worden. Der aktuelle Kenntnis-

stand ist dokumentiert in:

[1] Ingenieurbüro bsp: Sanierungskonzept und Kostenschätzung vom 19.05.2016

[2] Ingenieurbüro bsp: Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten vom 10.06.2016

Die in diesen Unterlagen zitierten älteren Untersuchungen des Ingenieurbüros GGU und der 

Gruppe "Grundwasser und Boden" am Institut für Geologie und Paläontologie der Universität 

Braunschweig haben uns ebenfalls vorgelegen.

Im Hinblick auf die Kostenplanung für das Vorhaben wurde der voraussichtliche Umfang von 

Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage vorläufiger Annahmen und Vorgaben der Abt. Stadt-

planung abgeschätzt. Auf dieser Grundlage wurden Kostenschätzungen erstellt und mehrfach

abgestimmt und angepasst. Das Ergebnis der Abstimmungen ist zusammengefasst in:
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[3] Ingenieurbüro BGA, Braunschweig: Kostenschätzung vom 16.12.2016.

Für die aktuelle Bearbeitung wurden uns von der Stadt Braunschweig, Abt. Umweltschutz 

übergeben:

[4] Aktueller Planungsstand zur Bebauung: "Nutzungsbeispiel Bodengutachter" vom 

28.06.2017, erstellt durch Abt. Stadtplanung

[5] Berichte zur Kampfmittelvorerkundung, erstellt durch Luftbilddatenbank Dr. Carls 

GmbH, 29.11.2016 und 31.05.2017

3.                       Lage des Vorhabens, örtliche Situation

Die Lage des Bebauungsplangebietes geht aus den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Plänen 

hervor. Dieses umfasst ein Areal von insgesamt ca. 75 Hektar.

Das Areal ist wie folgt charakterisiert:

� Parkähnliche Brachfläche nördlich der Schölke (Altablagerung L 8/2, s. u.)

� Geschotterter Parkplatz und Brachfläche südwestlich davon (Altablagerung L 8/3)

� Vorhandenes Regenrückhaltebecken und Gewässersaum der Schölke

� Verwildertes Grundstück Feldstraße 1 mit Bebauung

� Ehemalige Sportanlagen (Altablagerung L 8/1)

Der Untergrund wird in diesem Areal vorwiegend von grundwasserführenden Sanden der 

Niederterrasse aufgebaut. Unter diesen folgt in einer Tiefe von mehreren Metern Ton der 

Oberkreide. Dieser stellt die untere Begrenzung des Grundwasservorkommens dar. Der 

Grundwasserspiegel liegt in geringer Tiefe, z. T. weniger als 1 m unter der Geländeober-

fläche.
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Angaben zur vorgesehenen Bebauung finden sich in Anlage 2. Die geplante Bebauung um-

fasst auf der Altablagerung L 8/1 mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser. Diese werden mit 

Tiefgaragen unterkellert. Im nördlichen Teil des Bebauungsplangebietes (Altablagerung

L 8/2) sind Reihen- und Kettenhäuser vorgesehen. Im Bereich des ehemaligen Parkplatzes 

(Altablagerung L 8/3) soll eine Kindertagesstätte errichtet werden.

4.                       Sanierungskonzept

4.1                     Belastungssituation und potentielle Gefährdungen

Im Bereich des Bebauungsplangebietes befinden sich Altablagerungen mit den Bezeich-

nungen:

� L 8/1

� L 8/2

� L 8/3 (Aufschüttungen unter Parkplatz)

Ferner wurden verunreinigte Böden auch auf dem Grundstück Feldstraße 1 vorgefunden [1]. 

Die Lage und die Ausdehnung der genannten Teilbereiche geht aus Anlage 1 hervor. Die 

Altablagerungen werden entsprechend den Angaben in [1] wie folgt charakterisiert:

Altablagerung L 8/1

Lage: Ehemalige Sportanlagen im mittleren und südlichen Teil des geplan-

ten Baugebietes

Fläche: ca. 50.000 m²
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Tiefenreichweite: ca. 1 - 2 m

Zusammensetzung: Unter einer Schicht aus "umgelagerten Böden" überwiegend Altabla-

gerungen aus Aschen und Schlacken

Altablagerung L 8/2

Lage: Parkähnliche Brachfläche im nördlichen / nordöstlichen Teil des 

Plangebietes

Fläche: ca. 9.500 m²

Tiefenreichweite: ca. 1 m

Zusammensetzung: Verkippte Böden (Sand, Schluff) mit Beimengungen von Bauschutt: 

Ziegel, Asche, Schlacke, Glas

Zusätzlicher Hinweis: Geringer Eintrag von Schwermetallen in das Grundwasser gemes-

sen

Altablagerung L 8/3 (Parkplatz)

Lage: Im nordwestlichen Teil des Plangebietes (geplante Kindertagesstät-

te)

Fläche: ca. 3.300 m²

Tiefenreichweite: 0,5 - 0,8 m
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Zusammensetzung: Verkippte Bodenarten (Kies, Sand, Schluff) mit Beimengungen von 

Bauschutt: Ziegelbruchstücke, Schlacke, Glas

Die aufgefüllten Massen bzw. "Deponate" sind überwiegend mit Schadstoffen belastet. Die 

Belastungen sind ungleichmäßig verteilt und können keinen klar abgrenzbaren Belastungs-

schwerpunkten zugeordnet werden.

Die an Mischproben gemessenen Konzentrationen der beurteilungsrelevanten Parameter 

sind in der Anlage 4 tabellarisch zusammengestellt und zu den Prüfwerten der BBodSchV für 

den Wirkungspfad Boden - Mensch in Bezug gesetzt.

Anmerkung: Die Tabelle wurde uns von der Abt. Umweltschutz zur Verfügung gestellt und le-

diglich neu formatiert und redaktionell überarbeitet. Die ebenfalls enthaltene abfalltechnische 

Charakterisierung ist für die Ableitung des Sanierungsbedarfs nicht relevant. Diese ist jedoch 

bei der späteren Entsorgung von Aushubmassen maßgebend.

Für die Beurteilung etwaiger Gefährdungen auf dem Wirkungspfad Boden - Mensch (Direkt-

pfad bei oraler, inhalativer oder dermaler Schadstoffaufnahme) sind die Parameter PAK bzw. 

Benzo(a)pyren als Leitsubstanz sowie lokal Arsen und Blei maßgebend. Aus den Tabellen ist 

ersichtlich, dass die Prüfwerte für Kinderspielflächen häufig, für Wohngebiete bzw. Park- und 

Freizeitflächen teilweise überschritten werden.

Die Sanierungserfordernis wird mit der lokalen Überschreitung der Prüfwerte für folgende Pa-

rameter begründet:

Altablagerung L 8/1 L 8/2 L 8/3

Oberboden

Deponat

lokal B(a)P, Pb

B(a)P, Pb, lokal As

lokal B(a)P

B(a)P, lokal Pb

-

B(a)P
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Die verunreinigten Massen sind z. T. mit annähernd "sauberem" Boden abgedeckt. Gegen-

wärtig sind deshalb etwaige Gefährdungen auf dem Wirkungspfad Boden - Mensch so gut 

wie ausgeschlossen.

4.2                     Ziele von Sanierungsmaßnahmen

Bei der geplanten Erschließung und Bebauung werden die kontaminierten Massen freigelegt. 

Seitens der Stadt Braunschweig wurde entschieden, dass daraus resultierende, etwaige Ge-

fährdungen von vornherein ausgeschlossen werden sollen. Damit dies sicher gewährleistet 

wird, sollen die kontaminierten Massen möglichst weitgehend ausgetauscht werden. Dabei 

kann grundsätzlich differenziert werden:

(a) Bereiche, in denen die Stadt Braunschweig oder Gesellschaften, an denen die Stadt be-

teiligt ist, als Bauherr auftreten. Dies umfasst i. W. die Straßenzüge und die Kanaltras-

sen.

Hier kann davon ausgegangen werden, dass die im Zuge von späteren Erschließungs-

arbeiten beim Aushub anfallenden, kontaminierten Massen separiert, fachgerecht ent-

sorgt und vollständig aus den Baufeldern abgefahren werden. Nach den Bauarbeiten 

verbleibende kontaminierte Massen werden in diesen Bereichen infolge der Versiege-

lung durch die Straßen und Wege vollständig einem späteren Zugriff entzogen und kön-

nen nicht zu Gefährdungen führen.

(b) Bereiche, die durch freie Träger bebaut und gestaltet werden

Hier sollen die kontaminierten Massen vollständig aus dem Untergrund entfernt werden,

da nicht von vornherein absehbar ist, in welchem Umfang und wo genau Aushubarbei-

ten und ggf. Bodenumlagerungen erfolgen werden.
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Diese Bereiche umfassen die geplante Bebauung und zwischen den Gebäuden gelege-

ne Grünflächen.

(c) Bei entsprechend sicherem Planungsstand ist es grundsätzlich denkbar, den Aushub im

Bereich von Grünflächen auf eine Tiefe von ca. 1,0 m zu begrenzen. Dies wird zunächst

angenommen. Aufgrund der vielfältigen Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Bau-

trägern und Gewerken kann sich dies aber möglicherweise als nicht praktikabel erwei-

sen.

4.3                      Vorgeschlagener Sanierungsumfang

Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitserwägungen und der für die Maßnahme bereit-

gestellten bzw. angeforderten Mittel sollte bei der Festlegung der Aushubtiefen differenziert 

werden:

(a) Im Bereich von zusammenhängenden Gebäudekomplexen

� Austausch kontaminierter Aufschüttungen bis auf den gewachsenen Boden

(b) Unter geplanten Straßenzügen

� Austausch bis rd. 1 m Tiefe, so dass die Herstellung eines ausreichend tragfähigen

Auflagers ("Planum") für den Straßenbau entsprechend den Anforderungen der

RStO möglich ist

� Genau Festlegung der Aushubtiefe auf Grundlage der Planungshöhen (zurzeit noch

nicht festgelegt)
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(c) Unter Grünflächen

� Austausch ebenfalls bis rd. 1,0 m Tiefe, so dass einerseits ausreichend dimensio-

nierte Abdeckungen der verbleibenden kontaminierten Massen mit sauberem Boden

zur Unterbrechung des Wirkungspfades Boden - Mensch möglich sind und anderer-

seits auch bei tieferreichenden Erd- und Gründungsarbeiten im Bereich von Spiel-

plätzen keine kontaminierten Massen zu Tage gefördert werden.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind in der Anlage 3 in Form von schematischen Schnitten

dargestellt.

Nach erfolgtem Aushub sollen angelieferte unbelastete Böden - vorzugsweise Sand - einge-

baut werden. Die Verfüllung erfolgt bei den Altablagerungen L 8/2 und L 8/3 bis in das Niveau

der bisherigen Geländeoberfläche, so dass etwaige sichtbare Ansammlungen von Grund-, 

Stau- und Oberflächenwasser ("Überflutungen") vermieden werden.

Dort, wo unterkellerte Bauweisen sowie Straßen und Wege vorgesehen sind, ist eine Auffül-

lung bis auf das Niveau der vorhandenen Geländeoberfläche wegen des späteren Aushubs 

unwirtschaftlich. Bei der Altablagerung L 8/1 erfolgt die Verfüllung darum lediglich bis mind. 

rd. 0,3 m über den mittleren Grundwasserspiegel, so dass nachfolgende Erdarbeiten im Zuge

der Erschließung und Bebauung behinderungsfrei durchgeführt werden können.

Auch dort, wo aufgrund geringer Aushubtiefen unter Straßen, Wegen und Grünflächen konta-

minierte Massen deutlich über dem Grundwasserspiegel verbleiben, ist eine Abdeckung mit 

sauberem Boden zur Vermeidung von Schadstoffverlagerungen  durch Verwehungen und zur

temporären Unterbindung des Transferpfades Boden - Mensch erforderlich. In diesen Berei-

chen wird eine Einbaustärke von rd. 0,5 m als ausreichend angesehen. Auf dieser Verfüllung 

kann später der Straßen- und Wegeoberbau hergestellt bzw. Mutterboden aufgebracht wer-

den. Der Zustand nach Auffüllung ist in Anlage 5 schematisch dargestellt.
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Die o. g. differenzierte Vorgehensweise setzt voraus, dass die Gestaltung des Quartiers tat-

sächlich entsprechend den zugrunde liegenden Planungen der Stadt Braunschweig vom 

28.06.2017 erfolgt.

Ferner ist eine nochmalige Abstimmung mit den zuständigen Stellen der Stadt Braunschweig 

(z. B. Geschäftsbereiche Straßenbau, Stadtgrün sowie Stadtentwässerung Braunschweig 

GmbH), die von verbleibenden Restkontaminationen (s. u.) betroffen sind, erforderlich.

4.4                     Verbleibende Restkontaminationen

Bei der angestrebten Vorgehensweise verbleiben kontaminierte Massen in folgenden Berei-

chen:

� Unter Straßenzügen einschließlich der Gehwege

� Unter (dann nach Endprofilierung1 mit insgesamt rd. 0,8...1,0 m Boden abgedeckten) 

Grünflächen

Von den verbleibenden kontaminierten Massen sind potentiell betroffen:

� Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Schmutz- und Regenwasserkanäle, ggf. Fernwärme-

leitungen

Gas, Strom und Telekommunikationsleitungen werden voraussichtlich in geringerer

Tiefe von max. rd. 1 m verlegt und sind daher nicht betroffen.

� Arbeiten zur Anpflanzung von größeren Gehölzen, Aushub der Wurzelgruben

1 gemäß Mitteilung Fachbereich Stadtgrün "muldenartige" Ausformung zwischen den Häuserblocks 
vorgesehen
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Beim Kanalbau ist eine Abtrennung der kontaminierten Massen von den aufgefüllten Sanden 

und ggf. Befestigungen von Baustraßen einerseits und von dem natürlichen Untergrund an-

dererseits organoleptisch einfach möglich. Die bei diesen Arbeiten anfallenden kontaminier-

ten Massen können entsprechend den üblichen Gepflogenheiten deklariert und im Zuge der 

Einzelmaßnahmen entsorgt werden.

Der Ostteil der Altablagerung L 8/2 wird nicht saniert. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

liegt dort in ausreichender Stärke Oberboden mit lediglicher geringer Schadstoffbelastung

unter den Prüfwerten für Park- und Freizeitflächen vor (s. Anlage 4). In diesen Bereich soll 

nicht eingegriffen werden. Der bestehende, parkähnliche Charakter bleibt dort erhalten.

Von Sanierungen am westlichen Rand der Altablagerung L 8/1, wo keine Bebauung vorge-

sehen ist (derzeitige Planung: nicht näher spezifizierte "Wasserflächen"), wird unter diesem 

Aspekt ebenfalls abgesehen.

Von der Sanierung ausgenommen sind aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes 

ferner die Wurzelbereiche großer Bäume am Rand der Fläche L 8/1. Aus fachlicher Sicht ist 

dies auch unter dem Aspekt des Bodenschutzes vertretbar.

4.5                     Dokumentation

Die Bereiche, in denen kontaminierte Massen verbleiben, sind zu vermessen und koordina-

tenmäßig zu dokumentieren. In den Bereichen mit vollständigem Austausch kontaminierter 

Massen ist die Schadstofffreiheit durch Sohlbeprobungen zu dokumentieren. Als Sanierungs-

ziel wird eine Unterschreitung der Prüfwerte für Wohngebiete und gleichzeitig der Z 1-Werte 

vorgeschlagen.

Ferner ist die Überprüfung auf Kampfmittel zu dokumentieren. Die Unterlagen sind beim 

Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen einzureichen.
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5.                       Besondere Randbedingungen

Kampfmittelverdacht

Am Westrand des Sanierungsbereiches kann das Vorliegen von Bomben-Blindgängern nicht 

ausgeschlossen werden. In diesen Bereichen sind die Arbeiten zum Bodenaustausch mit 

baubegleitender Kontrolle durch Fachkräfte für Kampfmittelräumung durchzuführen. Dies 

setzt u. a. einen abschnittsweise fortschreitenden, schichtweisen Abtrag voraus.

Grundwasserabsenkung

Für die Durchführung der Arbeiten ist in Bereichen mit tiefreichendem Bodenaustausch, d. h. 

auf der Altablagerung L 8/1, eine flächenhafte Grundwasserabsenkung erforderlich. Derartige

Absenkungen erfolgen üblicherweise mit maschinell eingefrästen, horizontalen Dränsträngen 

(Horidrän-Verfahren). Bei dieser Bauweise kann es zu einem Konflikt mit den Erfordernissen 

der Kampfmittelräumung kommen (s. o.). In den betroffenen Bereichen müssen evtl. anstelle 

von Horidräns Kleinbrunnenanlagen ("Spülfilter") eingesetzt werden.

Deklarationsanalytik

Auch Massen, die nur geringe Konzentrationen an Schadstoffen i. e. S. aufweisen und die 

daher keine "gefährlichen Abfälle" darstellen, können z. T. aufgrund erhöhter Konzentratio-

nen an Sulfat nicht zu beliebigen Erdstoffdeponien verbracht werden. Da es sich nicht um ge-

fährliche Abfälle handelt, kann die Entsorgung jedoch möglicherweise als VOL-Leistung ohne

vorherige Klärung des Entsorgungsweges ausgeschrieben werden. Für eine wirtschaftliche 

Gestaltung der Maßnahme sollten die Massen entsprechend ihrer abfalltechnischen Charak-

terisierung (s. Anlage 4) als "gefährlicher Abfall" einerseits und als "nicht gefährlicher Abfall" 

andererseits differenziert entsorgt werden.

Zur Klärung der Entsorgungswege und zur Ermöglichung eines reibungslosen Bauablaufes 

ist eine vorgezogene, annähernd repräsentative Probennahme mit belastbarer Deklarations-
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analytik notwendig. Die Entsorgungswege sind vor Beginn des Aushubs festzulegen. Ausge-

hobene Massen sollen unverzüglich aus dem Baufeld abgefahren werden.

Alternativ wäre die Einrichtung von Bereitstellungslagern auf dem Baufeld denkbar. Es wäre 

ausreichend Fläche für mind. 10 Mieten à jeweils rd. 1.000 t (500 m³), die systematisch be-

schickt, beprobt, analysiert und geräumt werden, vorzusehen. In diesem Fall müsste der je-

weilige Entsorgungsweg kurzfristig nach Vorliegen der Analysen angegeben werden. Bei

einer derartigen Vorgehensweise ist mit logistischen Problemen sowohl auf der Baustelle als 

auch bei den Annahmestellen zu rechnen.

Aushub und Verfüllung

Der Aushub muss schichtweise mit Separierung unterschiedlich stark belasteter Massen ent-

sprechend den Ergebnissen der Deklarationsanalytik erfolgen. Für eine saubere Trennung ist

der Einsatz von Baggern mit Glattschaufeln vorzusehen.

In einem ersten Arbeitsschritt sind der Oberboden und die Deckschichten mit geringen Konta-

minationen flächendeckend abzutragen.

Nachfolgend ist der Austausch abschnitts- und schichtweise bis in größere Tiefe zu führen. 

Zur Minimierung von Leerfahrten, Zwischenlagern und Zwischentransporten müssen Aushub 

und Wiederverfüllung mit geeignetem Boden Zug um Zug erfolgen.

Die im Austausch eingebrachten Böden müssen lagenweise verdichtet werden. Die Verdich-

tungsarbeiten setzten eine ausreichende Absenkung des Grundwasserspiegels (s. o.) vor-

aus.

Transportwege

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wären möglichst kurze Transportwege bis zu den
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Hauptverbindungsstraßen (Autobahn A 391) anzustreben. Aus politischen und verwaltungs-

internen Gründen wird dies jedoch gegenwärtig als ausgeschlossen angesehen.

Die Transporte sollen über die Feldstraße bis an den Damm der A 391 heran und von dort 

auf dem bestehenden Radweg nach Süden erfolgen (s. Anlage 1). Der Radweg wird dazu

als Baustraße ausgebaut und verbreitert. Als erforderliche Breite wurde ein Maß von mind. 

3,50 m vorgegeben. Beim Bau der Baustraße soll ein Eingriff in den östlich von dem Radweg 

angrenzenden Wald minimiert werden. Dazu ist die Baustraße möglichst weit an den Damm 

der Autobahn heran zu verlegen. In der Folge muss ein vorhandener Graben überbaut wer-

den. Dieser muss möglicherweise verrohrt werden. Ferner wird die Stabilisierung eines 

Durchlasses nördlich der Kreuzstraße erforderlich.

Die Transporte erfolgen über die Baustraße bis zum Madamenweg. Von dort sollen die 

Transporte nach Westen zur Busschleuse am Raffturm durchgeführt werden.

Artenschutz

Die Baustraße führt in der angedachten Form nahe an einem Horst des Rotmilan vorbei. In 

Abstimmung mit einem sachverständigen Vertreter des Naturschutzbundes wird durch die 

Abt. Umweltschutz der Ansatz verfolgt, die Arbeiten bereits vor dem Nestbau zu beginnen,

so dass offen ist, ob mit den Arbeiten einhergehende Belästigungen und Beeinträchtigungen 

durch den Raubvogel toleriert werden und der Nistplatz beibehalten wird oder ob durch den 

Raubvogel von vornherein ein anderer Nistplatz gewählt wird. Ein "Vertreiben" von einem be-

reits eingenommenen Nistplatz wird auf diese Art und Weise vermieden.

Bei der alternativ angedachten Führung der Baustraße wäre dieser Aspekt nicht von Bedeu-

tung.
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6.                       Weitere Hinweise

Die Festlegung der Bauabläufe sowie die Abschätzung der Sanierungskosten und des Zeit-

bedarfs für die Maßnahmen erfolgt erst nach Abstimmung des generellen Konzeptes mit den 

zu beteiligenden Stellen.

Der vorliegende Bericht ist insofern als vorläufig anzusehen.

Dr. Zarske

nach § 18 BBodSchG anerkannter Sachverständiger

für Bodenschutz und Altlasten

Sachgebiete 2, 4 und 5
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